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10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 lita;

BAO §308 Abs1 impl;

VwGG §46 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/08/0278 B 15. Dezember 1988 RS 2

Stammrechtssatz

Der bevollmächtigte Rechtsanwalt muß die Organisation seines Kanzleibetriebes so einrichten, daß unter anderem

auch die vollständige und fristgerechte Erfüllung von Mängelbehebungsaufträgen, die ja bereits das Vorliegen einer

zumindest zum Teil nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Eingabe zur Grundlage haben, gesichert

erscheint. Die anwaltliche SorgfaltspAicht umfaßt in einem solchen Fall auch die geeignete Überwachung des

Fertigmachens der Postsendung zur Abgabe und die Überprüfung der Vollständigkeit der an den VwGH in Befolgung

des Verbesserungsauftrages zu übermittelnden Aktenstücke.
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